
3. Änderung des  

Geschäftsverteilungsplans 2024 

für das Arbeitsgericht Göttingen  

 

Frau Hackmann (Richterin am Arbeitsgericht) wurde vom 01.07.2024 bis zum 31.10.2024 

an das Niedersächsische Justizministerium abgeordnet. Hierfür wurden durch die 

2. Änderung des Geschäftsverteilungsplans bereits Verfahren an die anderen Kammern 

abgegeben.  

Frau Lutterodt (Vorsitzende Richterin am Landesarbeitsgericht) wird vom 01.09.2024 bis 

zum 31.10.2024 zur Unterstützung an das Arbeitsgericht Göttingen abgeordnet. Sie steht 

dem Arbeitsgericht mit 60 % ihrer Arbeitszeit zur Verfügung. 

Aus diesem Grund wird Folgendes angeordnet:  

 

1. Die Güteverhandlungen der 1. Kammer am 06.08.2024 und am 13.08.2024 werden 

in Abweichung von Ziffer V. des Geschäftsverteilungsplanes nicht von dem 

Vorsitzenden der 3. Kammer, sondern von dem Vorsitzenden der 4. Kammer 

geleitet. 

2. Ab dem 06.08.2024 werden der 1. Kammer wieder Verfahren zugeteilt. Die 

Zuteilung richtet sich nach dem Geschäftsverteilungsplan 2024. Dabei gelten 

folgende Besonderheiten: 

a. Vom 05.08.2024 bis zum 30.09.2024 erhält die 1. Kammer pro Durchgang 

nur 4 und nicht 6 Klagen (Ca-Sachen). 

b. Bis zum 07.09.2024 erhält die 1. Kammer keine einstweilige 

Verfügungsverfahren und keine Beschlussverfahren (Ga-, BV- und BVGa-

Sachen). 

c. Ab dem 01.10.2024 nimmt die 1. Kammer wieder an der regulären Zuteilung 

teil. 

3. Für die Zeit vom 01.09.2024 bis zum 31.10.2024 wird der Vorsitz der 1. Kammer an 

die Vorsitzende Richterin am Landesarbeitsgericht Frau Lutterodt übertragen.  

4. Die am 19.09.2024 terminierten Rechtsstreitigkeiten der 4. Kammer und die am 

30.09.2024 und am 07.10.2024 terminierten Rechtsstreitigkeiten der 3. Kammer 

werden an die 1. Kammer abgegeben. Das gleiche gilt für diejenigen Verfahren, die 



hiermit in einem Zusammenhang stehen. Hierbei handelt es sich um folgende 

Verfahren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ab dem 01.11.2024 wird der Vorsitz der 1. Kammer an die Richterin am 

Arbeitsgericht Frau Hackmann übertragen.  

 

Göttingen, den 05.08.2024 

 

 

 

 

Kroeschell     Seutemann  

Direktor des Arbeitsgerichts  Richter am Arbeitsgericht  

3 Ca 57/24 Termin am 30.09.2024

3 Ca 91/24 Termin am 30.09.2025

3 Ca 96/24 Termin am 30.09.2026

3 Ca 183//24 Termin am 30.09.2024

3 Ca  94/24 Termin am 07.10.2024

3 Ca 97/24 Termin am 07.10.2024

3 Ca 105/24 Termin am 07.10.2024

3 Ca 104/24 Zusammenhang

4 Ca 128/24 Termin am 19.09.2024

4 Ca 179/24 Termin am 19.09.2024

4 Ca 67/24 Ö Termin am 19.09.2024

4 Ca 73/24 Termin am 19.09.2024

4 Ca 195/24 Zusammenhang

4 Ca 241/24 Zusammenhang


